
 

 

 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß § 124a 
Satz 1 Nr. 2 und § 121 Absatz 3 Nr. 3 AktG 

 
1. Erläuterung zu TOP 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 A ktG 
Gemäß §§ 172, 173 AktG ist zum Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung 
vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den 
Konzernabschluss gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. § 175 Abs. 1 
Satz 1 AktG sieht lediglich vor, dass der Vorstand die Hauptversammlung zur 
Entgegennahme u.a. des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie zur 
Beschlussfassung über die Verwendung eines Bilanzgewinns und bei einem 
Mutterunternehmen auch zur Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts einzuberufen hat. Es liegt auch nicht der 
Sonderfall nach § 172 AktG vor, wonach die Feststellung des Jahresabschlusses der 
Hauptversammlung überlassen wird, wenn Vorstand und Aufsichtsrat dies beschließen. 
Einen entsprechenden Beschluss haben Vorstand und Aufsichtsrat nicht gefasst, sondern 
jeweils den Jahresabschluss gebilligt. 
 
2. Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß  § 121 Absatz 3 Nr. 3 AktG  
a) Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 

2 AktG 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von EUR 500.000 am 
Grundkapital erreichen, das entspricht 500.000 Stückaktien, können verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen 
muss der Gesellschaft unter der in der Nr. 4 angegebenen Adresse bis zum Ablauf des 
Samstags, den 23. April 2011, zugegangen sein. 
 
b) Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG 
Wenn ein Aktionär Anfragen zur Hauptversammlung hat oder Gegenanträge gegen einen 
Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat stellen oder Wahlvorschläge unterbreiten 
möchte, sind diese ausschließlich an folgende Adresse zu richten: 
 
PAION AG 
Abteilung Investor Relations 
Martinstraße 10-12 
52062 Aachen 
Telefax: +49 (0)241 4453-120 
  
Rechtzeitig bis zum Ablauf des Montags, den 9. Mai 2011, unter dieser Adresse 
eingegangene Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die die Voraussetzungen der §§ 126, 
127 Aktiengesetz erfüllen, werden den anderen Aktionären nach ihrem Eingang gemäß den 
gesetzlichen Vorschriften im Internet unter www.paion.com/hv zugänglich gemacht. Etwaige 
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 
veröffentlicht. 
 
c) Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG 
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehung zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss eingebundenen Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist.  



 

 

 

Gemäß § 26 Absatz 2 der Satzung ist der Versammlungsleiter befugt, das Frage- und 
Rederecht von Aktionären zeitlich zu beschränken; er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn 
der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen 
für den gesamten Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte sowie für 
einzelne Rede- und Fragebeiträge angemessen festzusetzen. 


